
Beschlüsse 

des Ständigen Ausschusses BG-NT 

vom 30.04.2026 

 

Der BG-Nebenkostentarif (BG-NT), zuletzt fortgeschrieben durch Beschluss des Ständigen Ausschusses 
BG-NT vom 18.06.2025, wird durch nachfolgend aufgeführte Änderungen angepasst. 

1. Auf Grundlage der Beschlussnummer 1. der Beschlüsse der Ständigen Gebührenkommission nach § 
52 des Vertrages Ärzte/Unfallversicherungsträger vom 10. März 2026 werden bei Gebührenziffern, die 
innerhalb des Abschnitt B. „Grundleistungen und allgemeine Leistungen“ verschoben werden und eine 
neue Leistungsverzeichnisnummer erhalten bzw. aus Abschnitt B. „Grundleistungen und allgemeine 
Leistungen“ mit neuer Leistungsverzeichnisnummer in anderen Abschnitten der UV-GOÄ neu verortet 
werden, die Gebühren der Besonderen als auch der Allgemeinen Kosten fortgeführt, sofern nachfolgend 
keine abweichende Regelung getroffen wird.  

 

2. Die Allgemeinen Kosten werden auf Grundlage der Beschlüsse des Ständigen Ausschuss BG-NT vom 
06.06.2023 zum 01.07.2026 erhöht. Ausgenommen von dieser Erhöhung sind auf Grundlage der Be-
schlussnummer 4. der Beschlüsse der Ständigen Gebührenkommission nach § 52 des Vertrages 
Ärzte/Unfallversicherungsträger vom 10. März 2026  

 Abschnitt B. „Grundleistungen und allgemeine Leistungen“ sowie  

 Abschnitt L., Unterabschnitt XVII. „Arthroskopie“ (Gebührenziffern 3400 bis 3444).  

 

3. Auf Grundlage der Beschlüsse der Ständigen Gebührenkommission nach § 52 des Vertrages Ärzte/Un-
fallversicherungsträger vom 10. März 2026 werden im Abschnitt B. „Grundleistungen und allgemeine 
Leistungen“ Gebührenziffern neu aufgenommen und für diese Gebührenziffern werden Allgemeine Kos-
ten (Spalte 5) ausgewiesen.  

 

Gebührennummer Allgemeine Kosten 

3 1,74 Euro 

12 1,74 Euro 

45 3,42 Euro 

60 1,74 Euro 

62 0,94 Euro 

 

4. Auf Grundlage der Beschlüsse der Ständigen Gebührenkommission nach § 52 des Vertrages Ärzte/Un-
fallversicherungsträger vom 10. März 2026 wird im Abschnitt B. „Grundleistungen und allgemeine Leis-
tungen“ Gebührenziffern der Unterabschnitt VI a. „Bescheinigungen, Verordnungen“ ausgewiesen.  

 

5. Auf Grundlage der Beschlüsse der Ständigen Gebührenkommission nach § 52 des Vertrages Ärzte/Un-
fallversicherungsträger vom 10. März 2026 werden im Abschnitt F. „Innere Medizin, Kinderheilkunde, 
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Dermatologie“ Gebührenziffern neu aufgenommen und für diese Gebührenziffern werden Allgemeine 
Kosten (Spalte 5) ausgewiesen.  

 

Gebührennummer Allgemeine Kosten 

737 3,59 Euro 

738 11,45 Euro 

 

6. Auf Grundlage der Beschlüsse der Ständigen Gebührenkommission nach § 52 des Vertrages Ärzte/Un-
fallversicherungsträger vom 10. März 2026 wird im Abschnitt J. „Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde“ die 
Gebührenziffer 1403a neu aufgenommen und für diese Gebührenziffer werden Allgemeine Kosten 
(Spalte 5) ausgewiesen.  

 

Gebührennummer Allgemeine Kosten 

1403a 3,59 Euro 

 

7. Auf Grundlage der Beschlüsse der Ständigen Gebührenkommission nach § 52 des Vertrages Ärzte/Un-
fallversicherungsträger vom 10. März 2026 wird im Abschnitt L. „Chirurgie, Orthopädie“ der Unterab-
schnitt XVII. „Arthroskopie“ neu aufgenommen und für die in diesem Unterabschnitt neu aufgenommen 
Gebührenziffern werden Besondere Kosten (Spalte 4) und Allgemeine Kosten (Spalte 5) gemäß der 
Anlage ausgewiesen.  

 

8. In § 2 Abs. 3 der Allgemeinen Tarifbestimmungen des BG-T wird nach Satz 1 Nr. 11 ein neuer Satz 2 
„Abweichend von Satz 1 Nr. 6 und Nr. 7 sind für die Ziffern 737, 738 und 1403a Gebühren für fotogra-
phische Aufnahmen, Vervielfältigungen sowie Versandkosten nicht gesondert berechnungsfähig son-
dern mit der Gebühr der Allgemeinen Heilbehandlung abgegolten.“ aufgenommen.  

 

9. Die Beschlüsse unter Nr. 1 bis Nr. 8 treten mit Wirkung zum 01.07.2026 in Kraft.  

 

Berlin, den 30.04.2026 

Für die 

Deutsche Krankenhausgesellschaft 

Für die 

Unfallversicherungsträger 

 

 

____________________________ 

Dr. Gerald Gaß 

 

 

__________________________ 

Claudia Haisler 
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Anlage zur lfd. Nr. 7 des Beschlusses des Ständigen Ausschuss BG-NT vom 30.04.2026 

 

Gebührennummer Besondere Kosten Allgemeine Kosten 

3400 154,83 Euro 34,24 Euro 

3401 
 

35,00 Euro 

3410 136,22 Euro 102,61 Euro 

3411 
 

50,00 Euro 

3420 150,72 Euro 159,86 Euro 

3421 
 

150,00 Euro 

3422 
 

32,77 Euro 

3430 150,72 Euro 308,05 Euro 

3431 
 

200,00 Euro 

3432 23,33 Euro 46,95 Euro 

3433 
 

48,90 Euro 

3434 
 

11,33 Euro 

3435 
 

55,88 Euro 

3440 150,72 Euro 170,40 Euro 

3441 
 

150,00 Euro 

3442 
 

11,33 Euro 

3443 15,66 Euro 41,83 Euro 

3444 23,30 Euro 42,38 Euro 


